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Gesetzestext Fam FG 
 
Der Allgemeine Teil 
 
§ 7 Beteiligte 
(1) In Antragsverfahren ist der Antragsteller Beteiligter. 
(2) Als Beteiligte sind hinzuzuziehen: 
1. diejenigen, deren Recht durch das Verfahren unmittelbar betroffen wird, 
2. diejenigen, die auf Grund dieses oder eines anderen Gesetzes von Amts wegen oder auf Antrag 
zu beteiligen sind. 
(3) Das Gericht kann von Amts wegen oder auf Antrag weitere Personen als Beteiligte hinzuziehen, 
soweit dies in diesem oder einem anderen Gesetz vorgesehen ist. 
(4) Diejenigen, die auf ihren Antrag als Beteiligte zu dem Verfahren hinzuzuziehen sind oder 
hinzugezogen werden können, sind von der Einleitung des Verfahrens zu benachrichtigen, soweit sie 
dem Gericht bekannt sind. Sie sind über ihr Antragsrecht zu belehren. 
(5) Das Gericht entscheidet durch Beschluss, wenn es einem Antrag auf Hinzuziehung gemäß Absatz 
2 oder Absatz 3 nicht entspricht. Der Beschluss ist mit der sofortigen Beschwerde in entsprechender 
Anwendung der §§ 567 bis 572 der Zivilprozessordnung anfechtbar. 
(6) Wer anzuhören ist oder eine Auskunft zu erteilen hat, ohne dass die Voraussetzungen des 
Absatzes 2 oder Absatzes 3 vorliegen, wird dadurch nicht Beteiligter. 
 
 
§ 8 Beteiligtenfähigkeit 
Beteiligtenfähig sind 
1. natürliche und juristische Personen, 
2. Vereinigungen, Personengruppen und Einrichtungen, soweit ihnen ein Recht zustehen kann, 
3. Behörden. 
 
§ 30 Förmliche Beweisaufnahme 
(1) Das Gericht entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob es die entscheidungserheblichen 
Tatsachen durch eine förmliche Beweisaufnahme entsprechend der Zivilprozessordnung feststellt. 
(2) Eine förmliche Beweisaufnahme hat stattzufinden, wenn es in diesem Gesetz vorgesehen ist. 
(3) Eine förmliche Beweisaufnahme über die Richtigkeit einer Tatsachenbehauptung soll stattfinden, 
wenn das Gericht seine Entscheidung maßgeblich auf die Feststellung dieser Tatsache stützen will 
und die Richtigkeit von einem Beteiligten ausdrücklich bestritten wird. 
(4) Den Beteiligten ist Gelegenheit zu geben, zum Ergebnis einer förmlichen Beweisaufnahme 
Stellung zu nehmen, soweit dies zur Aufklärung des Sachverhalts oder zur Gewährung rechtlichen 
Gehörs erforderlich ist. 

 
§ 39 Rechtsbehelfsbelehrung 
Jeder Beschluss hat eine Belehrung über das statthafte Rechtsmittel, den Einspruch, den Widerspruch 
oder die Erinnerung sowie das Gericht, bei dem diese Rechtsbehelfe einzulegen sind, dessen Sitz und 
die einzuhaltende Form und Frist zu enthalten. 
 
 
§ 49 Einstweilige Anordnung 

(1) Das Gericht kann durch einstweilige Anordnung eine vorläufige Maßnahme treffen, soweit 
dies nach den für das Rechtsverhältnis maßgebenden Vorschriften gerechtfertigt ist und ein 
dringendes Bedürfnis für ein sofortiges Tätigwerden besteht. 

 



(2) Die Maßnahme kann einen bestehenden Zustand sichern oder vorläufig regeln. Einem 
Beteiligten kann eine Handlung geboten oder verboten, insbesondere die Verfügung über 
einen Gegenstand  

 
(3) untersagt werden. Das Gericht kann mit der einstweiligen Anordnung auch die zu ihrer 

Durchführung erforderlichen Anordnungen treffen. 

§ 52 Einleitung des Hauptsacheverfahrens 
(1) Ist eine einstweilige Anordnung erlassen, hat das Gericht auf Antrag eines Beteiligten das 
Hauptsacheverfahren einzuleiten. Das Gericht kann mit Erlass der einstweiligen Anordnung eine Frist 
bestimmen, vor deren Ablauf der Antrag unzulässig ist. Die Frist darf drei Monate nicht 
überschreiten. 
(2) In Verfahren, die nur auf Antrag eingeleitet werden, hat das Gericht auf Antrag anzuordnen, dass 
der Beteiligte, der die einstweilige Anordnung erwirkt hat, binnen einer zu bestimmenden Frist 
Antrag auf Einleitung des Hauptsacheverfahrens oder Antrag auf Bewilligung von 
Verfahrenskostenhilfe für das Hauptsacheverfahren stellt. Die Frist darf drei Monate nicht 
überschreiten. Wird dieser Anordnung nicht Folge geleistet, ist die einstweilige Anordnung 
aufzuheben. 
 
§ 58 Statthaftigkeit der Beschwerde 
(1) Die Beschwerde findet gegen die im ersten Rechtszug ergangenen Endentscheidungen der 
Amtsgerichte und Landgerichte in Angelegenheiten nach diesem Gesetz statt, sofern durch Gesetz 
nichts anderes bestimmt ist. 
(2) Der Beurteilung des Beschwerdegerichts unterliegen auch die nicht selbständig anfechtbaren 
Entscheidungen, die der Endentscheidung vorausgegangen sind. 
 
§ 63 Beschwerdefrist 
(1) Die Beschwerde ist, soweit gesetzlich keine andere Frist bestimmt ist, binnen einer Frist von einem 
Monat einzulegen. 
(2) Die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen einzulegen, wenn sie sich gegen 

 
1.  eine einstweilige Anordnung oder 

 
2.  einen Beschluss, der die Genehmigung eines Rechtsgeschäfts zum Gegenstand hat, 

richtet. 
(3) Die Frist beginnt jeweils mit der schriftlichen Bekanntgabe des Beschlusses an die Beteiligten. 
Kann die schriftliche Bekanntgabe an einen Beteiligten nicht bewirkt werden, beginnt die Frist 
spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach Erlass des Beschlusses. 
 
§ 70 Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde 
(1) Die Rechtsbeschwerde eines Beteiligten ist statthaft, wenn sie das Beschwerdegericht oder das 
Oberlandesgericht im ersten Rechtszug in dem Beschluss zugelassen hat. 
(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn 

 
1.  die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder 

 
2.  

die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine 
Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts erfordert. 

Das Rechtsbeschwerdegericht ist an die Zulassung gebunden. 
(3) Die Rechtsbeschwerde gegen einen Beschluss des Beschwerdegerichts ist ohne Zulassung 
statthaft in 

 
1.  

Betreuungssachen zur Bestellung eines Betreuers, zur Aufhebung einer Betreuung, zur 
Anordnung oder Aufhebung eines Einwilligungsvorbehalts, 

 
2.  Unterbringungssachen sowie 

 
3.  Freiheitsentziehungssachen. 



(4) Gegen einen Beschluss im Verfahren über die Anordnung, Abänderung oder Aufhebung einer 
einstweiligen Anordnung oder eines Arrests findet die Rechtsbeschwerde nicht statt. 
 
 
 
Verfahren in Familiensachen 
 
§ 112 Familienstreitsachen 
Familienstreitsachen sind folgende Familiensachen: 

 
1.  

Unterhaltssachen nach § 231 Abs. 1 und Lebenspartnerschaftssachen nach § 269 Abs. 1 Nr. 8 
und 9, 

 
2.  

Güterrechtssachen nach § 261 Abs. 1 und Lebenspartnerschaftssachen nach § 269 Abs. 1 Nr. 
10 sowie 

 
3.  sonstige Familiensachen nach § 266 Abs. 1 und Lebenspartnerschaftssachen nach § 269 Abs. 2. 

 
§ 113 Anwendung von Vorschriften der Zivilprozessordnung 
(1) In Ehesachen und Familienstreitsachen sind die §§ 2 bis 37, 40 bis 45, 46 Satz 1 und 2 sowie die 
§§ 47 und 48 sowie 76 bis 96 nicht anzuwenden. Es gelten die Allgemeinen Vorschriften der 
Zivilprozessordnung und die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Verfahren vor den 
Landgerichten entsprechend. 
(2) In Familienstreitsachen gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung über den Urkunden- und 
Wechselprozess und über das Mahnverfahren entsprechend. 
(3) In Ehesachen und Familienstreitsachen ist § 227 Abs. 3 der Zivilprozessordnung nicht 
anzuwenden. 
(4) In Ehesachen sind die Vorschriften der Zivilprozessordnung über 

 
1.  die Folgen der unterbliebenen oder verweigerten Erklärung über Tatsachen, 

 
2.  die Voraussetzungen einer Klageänderung, 

 
3.  

die Bestimmung der Verfahrensweise, den frühen ersten Termin, das schriftliche Vorverfahren 
und die Klageerwiderung, 

 
4.  die Güteverhandlung, 

 
5.  die Wirkung des gerichtlichen Geständnisses, 

 
6.  das Anerkenntnis, 

 
7.  die Folgen der unterbliebenen oder verweigerten Erklärung über die Echtheit von Urkunden, 

 
8.  den Verzicht auf die Beeidigung des Gegners sowie von Zeugen oder Sachverständigen 

        nicht anzuwenden. 
(5) Bei der Anwendung der Zivilprozessordnung tritt an die Stelle der Bezeichnung 

 
1.  Prozess oder Rechtsstreit die Bezeichnung Verfahren, 

 
2.  Klage die Bezeichnung Antrag, 

 
3.  Kläger die Bezeichnung Antragsteller, 

 
4.  Beklagter die Bezeichnung Antragsgegner, 

 
5.  

Partei die Bezeichnung Beteiligter. 
 

§ 114 Vertretung durch einen Rechtsanwalt; Vollmacht 
(1) Vor dem Familiengericht und dem Oberlandesgericht müssen sich die Ehegatten in Ehesachen 
und Folgesachen und die Beteiligten in selbständigen Familienstreitsachen durch einen Rechtsanwalt 
vertreten lassen. 
(2) Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen bei dem Bundesgerichtshof 
zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen. 
(3) Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene 
Beschäftigte oder Beschäftigte der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des kommunalen 
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Spitzenverbands des Landes, dem sie angehören, vertreten lassen. Vor dem Bundesgerichtshof 
müssen die zur Vertretung berechtigten Personen die Befähigung zum Richteramt haben. 
(4) Der Vertretung durch einen Rechtsanwalt bedarf es nicht 

 
1.  im Verfahren der einstweiligen Anordnung, 

 
2.  wenn ein Beteiligter durch das Jugendamt als Beistand vertreten ist, 

 
3.  

für die Zustimmung zur Scheidung und zur Rücknahme des Scheidungsantrags und für den 
Widerruf der Zustimmung zur Scheidung, 

 
4.  für einen Antrag auf Abtrennung einer Folgesache von der Scheidung, 

 
5.  im Verfahren über die Verfahrenskostenhilfe, 

 
6.  in den Fällen des § 78 Abs. 3 der Zivilprozessordnung sowie 

 
7.  

für den Antrag auf Durchführung des Versorgungsausgleichs nach § 3 Abs. 3 des 
Versorgungsausgleichsgesetzes und die Erklärungen zum Wahlrecht nach § 15 Abs. 1 und 3 des 
Versorgungsausgleichsgesetzes. 

(5) Der Bevollmächtigte in Ehesachen bedarf einer besonderen auf das Verfahren gerichteten 
Vollmacht. Die Vollmacht für die Scheidungssache erstreckt sich auch auf die Folgesachen 
 
 
Verfahren in Ehesachen, Scheidungssachen und Folgesachen 
 
§ 135 Außergerichtliche Streitbeilegung über Folgesachen 
(1) Das Gericht kann anordnen, dass die Ehegatten einzeln oder gemeinsam an einem kostenfreien 
Informationsgespräch über Mediation oder eine sonstige Möglichkeit der außergerichtlichen 
Streitbeilegung anhängiger Folgesachen bei einer von dem Gericht benannten Person oder Stelle 
teilnehmen und eine Bestätigung hierüber vorlegen. Die Anordnung ist nicht selbständig anfechtbar 
und nicht mit Zwangsmitteln durchsetzbar. 
(2) Das Gericht soll in geeigneten Fällen den Ehegatten eine außergerichtliche Streitbeilegung 
anhängiger Folgesachen vorschlagen. 
 
Verfahren in Kindschaftssachen  
 
§ 151 Kindschaftssachen 
Kindschaftssachen sind die dem Familiengericht zugewiesenen Verfahren, die 
1. die elterliche Sorge, 
2. das Umgangsrecht, 
3. die Kindesherausgabe, 
4. die Vormundschaft, 
5. die Pflegschaft oder die gerichtliche Bestellung eines sonstigen Vertreters für einen Minderjährigen 
oder für eine Leibesfrucht, 
6. die Genehmigung der freiheitsentziehenden Unterbringung eines Minderjährigen  
(§§ 1631b, 1800 und 1915 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 
7. die Anordnung der freiheitsentziehenden Unterbringung eines Minderjährigen nach den 
Landesgesetzen über die Unterbringung psychisch Kranker oder 
8. die Aufgaben nach dem Jugendgerichtsgesetz betreffen. 
 
 
§ 152 Örtliche Zuständigkeit 
(1) Während der Anhängigkeit einer Ehesache ist unter den deutschen Gerichten das Gericht, bei 
dem die Ehesache im ersten Rechtszug anhängig ist oder war, ausschließlich zuständig für 
Kindschaftssachen, sofern sie gemeinschaftliche Kinder der Ehegatten betreffen. 
(2) Ansonsten ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. 
(3) Ist die Zuständigkeit eines deutschen Gerichts nach den Absätzen 1 und 2 nicht gegeben, ist das 
Gericht zuständig, in dessen Bezirk das Bedürfnis der Fürsorge bekannt wird. 
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(4) Für die in den §§ 1693 und 1846 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und in Artikel 24 Abs. 3 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bezeichneten Maßnahmen ist auch das Gericht 
zuständig, in dessen Bezirk das Bedürfnis der Fürsorge bekannt wird. Es soll die angeordneten 
Maßnahmen dem Gericht mitteilen, bei dem eine Vormundschaft 
oder Pflegschaft anhängig ist. 
 
§ 153 Abgabe an das Gericht der Ehesache 
Wird eine Ehesache rechtshängig, während eine Kindschaftssache, die ein gemeinschaftliches Kind 
der Ehegatten betrifft, bei einem anderen Gericht im ersten Rechtszug anhängig ist, ist diese von 
Amts wegen an das Gericht der Ehesache abzugeben. § 281 Abs. 2 und 3 Satz 1 der 
Zivilprozessordnung gilt entsprechend. 
 
§ 154 Verweisung bei einseitiger Änderung des Aufenthalts des Kindes 
Das nach § 152 Abs. 2 zuständige Gericht kann ein Verfahren an das Gericht des früheren 
gewöhnlichen Aufenthaltsorts des Kindes verweisen, wenn ein Elternteil den Aufenthalt des Kindes 
ohne vorherige Zustimmung des anderen geändert hat. Dies gilt nicht, wenn dem anderen Elternteil 
das Recht der Aufenthaltsbestimmung nicht zusteht oder die Änderung des Aufenthaltsorts zum 
Schutz des Kindes oder des betreuenden Elternteils erforderlich war. 
 
§ 155 Vorrang- und Beschleunigungsgebot 
(1) Kindschaftssachen, die den Aufenthalt des Kindes, das Umgangsrecht oder die Herausgabe des 
Kindes betreffen, sowie Verfahren wegen Gefährdung des Kindeswohls sind vorrangig und 
beschleunigt durchzuführen. 
(2) Das Gericht erörtert in Verfahren nach Absatz 1 die Sache mit den Beteiligten in einem Termin. 
Der Termin soll spätestens einen Monat nach Beginn des Verfahrens stattfinden. Das Gericht hört in 
diesem Termin das Jugendamt an. Eine Verlegung des Termins ist nur aus zwingenden Gründen 
zulässig. Der Verlegungsgrund ist mit dem Verlegungsgesuch 
glaubhaft zu machen. 
(3) Das Gericht soll das persönliche Erscheinen der verfahrensfähigen Beteiligten zu dem Termin 
anordnen. 
 
§ 156 Hinwirken auf Einvernehmen 
(1) Das Gericht soll in Kindschaftssachen, die die elterliche Sorge bei Trennung und Scheidung, den 
Aufenthalt des Kindes, das Umgangsrecht oder die Herausgabe des Kindes betreffen, in jeder Lage 
des Verfahrens auf ein Einvernehmen der Beteiligten hinwirken, wenn dies dem Kindeswohl nicht 
widerspricht. Es weist auf Möglichkeiten der Beratung durch die Beratungsstellen und –dienste der 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe insbesondere zur Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts 
für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge und der elterlichen Verantwortung hin. 
Das Gericht soll in geeigneten Fällen auf die Möglichkeit der Mediation oder der sonstigen 
außergerichtlichen Streitbeilegung hinweisen. Es kann anordnen, dass die Eltern an einer Beratung 
nach Satz 2 teilnehmen. Die Anordnung ist nicht selbständig anfechtbar und nicht mit 
Zwangsmitteln durchsetzbar. 
(2) Erzielen die Beteiligten Einvernehmen über den Umgang oder die Herausgabe des Kindes, ist die 
einvernehmliche Regelung als Vergleich aufzunehmen, wenn das Gericht diese billigt (gerichtlich 
gebilligter Vergleich). Das Gericht billigt die Umgangsregelung, wenn sie dem Kindeswohl nicht 
widerspricht. 
(3) Kann in Kindschaftssachen, die den Aufenthalt des Kindes, das Umgangsrecht oder die 
Herausgabe des Kindes betreffen, eine einvernehmliche Regelung im Termin nach § 155 Abs. 2 nicht 
erreicht werden, hat das Gericht mit den Beteiligten und dem Jugendamt den Erlass einer 
einstweiligen Anordnung zu erörtern. Wird die Teilnahme an einer Beratung oder eine schriftliche 
Begutachtung angeordnet, soll das Gericht in Kindschaftssachen, die das Umgangsrecht betreffen, 
den Umgang durch einstweilige Anordnung regeln oder ausschließen. Das Gericht soll das Kind vor 
dem Erlass einer einstweiligen Anordnung persönlich anhören. 
 
§ 157 Erörterung der Kindeswohlgefährdung; einstweilige Anordnung 



(1) In Verfahren nach den §§ 1666 und 1666a des Bürgerlichen Gesetzbuchs soll das Gericht mit den 
Eltern und in geeigneten Fällen auch mit dem Kind erörtern, wie einer möglichen Gefährdung des 
Kindeswohls, insbesondere durch öffentliche Hilfen, begegnet werden und welche Folgen die 
Nichtannahme notwendiger Hilfen haben kann. Das Gericht soll das Jugendamt zu dem Termin 
laden. 
(2) Das Gericht hat das persönliche Erscheinen der Eltern zu dem Termin nach Absatz 1 anzuordnen. 
Das Gericht führt die Erörterung in Abwesenheit eines Elternteils durch, wenn dies zum Schutz eines 
Beteiligten oder aus anderen Gründen erforderlich ist. 
(3) In Verfahren nach den §§ 1666 und 1666a des Bürgerlichen Gesetzbuchs hat das Gericht 
unverzüglich den Erlass einer einstweiligen Anordnung zu prüfen. 
 
§ 158 Verfahrensbeistand 
(1) Das Gericht hat dem minderjährigen Kind in Kindschaftssachen, die seine Person betreffen, einen 
geeigneten Verfahrensbeistand zu bestellen, soweit dies zur Wahrnehmung seiner Interessen 
erforderlich ist. 
(2) Die Bestellung ist in der Regel erforderlich, 
1. wenn das Interesse des Kindes zu dem seiner gesetzlichen Vertreter in erheblichem Gegensatz 
steht, 
2. in Verfahren nach den §§ 1666 und 1666a des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wenn die teilweise oder 
vollständige Entziehung der Personensorge in Betracht kommt, 
3. wenn eine Trennung des Kindes von der Person erfolgen soll, in deren Obhut es sich befindet, 
4. in Verfahren, die die Herausgabe des Kindes oder eine Verbleibensanordnung zum Gegenstand 
haben, oder 
5. wenn der Ausschluss oder eine wesentliche Beschränkung des Umgangsrechts in Betracht kommt. 
(3) Der Verfahrensbeistand ist so früh wie möglich zu bestellen. Er wird durch seine Bestellung als 
Beteiligter zum Verfahren hinzugezogen. Sieht das Gericht in den Fällen des Absatzes 2 von der 
Bestellung eines Verfahrensbeistands ab, ist dies in der Endentscheidung zu begründen. Die 
Bestellung eines Verfahrensbeistands oder deren Aufhebung sowie die Ablehnung einer derartigen 
Maßnahme sind nicht selbständig anfechtbar. 
(4) Der Verfahrensbeistand hat das Interesse des Kindes festzustellen und im gerichtlichen Verfahren 
zur Geltung zu bringen. Er hat das Kind über Gegenstand, Ablauf und möglichen Ausgang des 
Verfahrens in geeigneter Weise zu informieren. Soweit nach den Umständen des Einzelfalls ein 
Erfordernis besteht, kann das Gericht dem Verfahrensbeistand 
die zusätzliche Aufgabe übertragen, Gespräche mit den Eltern und weiteren Bezugspersonen des 
Kindes zu führen sowie am Zustandekommen einer einvernehmlichen Regelung über den 
Verfahrensgegenstand mitzuwirken. 
Das Gericht hat Art und Umfang der Beauftragung konkret festzulegen und die Beauftragung zu 
begründen. Der Verfahrensbeistand kann im Interesse des Kindes Rechtsmittel einlegen. Er ist nicht 
gesetzlicher Vertreter des Kindes. 
(5) Die Bestellung soll unterbleiben oder aufgehoben werden, wenn die Interessen des Kindes von 
einem Rechtsanwalt oder einem anderen geeigneten Verfahrensbevollmächtigten angemessen 
vertreten werden. 
(6) Die Bestellung endet, sofern sie nicht vorher aufgehoben wird, 
1. mit der Rechtskraft der das Verfahren abschließenden Entscheidung oder 
2. mit dem sonstigen Abschluss des Verfahrens. 
(7) Für den Ersatz von Aufwendungen des nicht berufsmäßigen Verfahrensbeistands gilt § 277 Abs. 
1 entsprechend. 
Wird die Verfahrensbeistandschaft berufsmäßig geführt, erhält der Verfahrensbeistand für die 
Wahrnehmung seiner Aufgaben nach Absatz 4 in jedem Rechtszug jeweils eine einmalige Vergütung 
in Höhe von 350 Euro. Im Fall der Übertragung von Aufgaben nach Absatz 4 Satz 3 erhöht sich die 
Vergütung auf 550 Euro. Die Vergütung gilt auch Ansprüche auf Ersatz anlässlich der 
Verfahrensbeistandschaft entstandener Aufwendungen sowie die auf die Vergütung anfallende 
Umsatzsteuer ab. Der Aufwendungsersatz und die Vergütung sind stets aus der Staatskasse zu 
zahlen. Im Übrigen gilt § 168 Abs. 1 entsprechend. 
(8) Dem Verfahrensbeistand sind keine Kosten aufzuerlegen. 



 
§ 159 Persönliche Anhörung des Kindes 
(1) Das Gericht hat das Kind persönlich anzuhören, wenn es das 14. Lebensjahr vollendet hat. Betrifft 
das Verfahren ausschließlich das Vermögen des Kindes, kann von einer persönlichen Anhörung 
abgesehen werden, wenn eine solche nach der Art der Angelegenheit nicht angezeigt ist. 
(2) Hat das Kind das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet, ist es persönlich anzuhören, wenn die 
Neigungen, Bindungen oder der Wille des Kindes für die Entscheidung von Bedeutung sind oder 
wenn eine persönliche Anhörung aus sonstigen Gründen angezeigt ist. 
(3) Von einer persönlichen Anhörung nach Absatz 1 oder Absatz 2 darf das Gericht aus 
schwerwiegenden Gründen absehen. Unterbleibt eine Anhörung allein wegen Gefahr im Verzug, ist 
sie unverzüglich nachzuholen. 
(4) Das Kind soll über den Gegenstand, Ablauf und möglichen Ausgang des Verfahrens in einer 
geeigneten und seinem Alter entsprechenden Weise informiert werden, soweit nicht Nachteile für 
seine Entwicklung, Erziehung oder Gesundheit zu befürchten sind. Ihm ist Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben. Hat das Gericht dem Kind nach § 158 einen Verfahrensbeistand bestellt, soll die 
persönliche Anhörung in dessen Anwesenheit stattfinden. Im Übrigen steht 
die Gestaltung der persönlichen Anhörung im Ermessen des Gerichts. 
 
§ 160 Anhörung der Eltern 
(1) In Verfahren, die die Person des Kindes betreffen, soll das Gericht die Eltern persönlich anhören. 
In Verfahren nach den §§ 1666 und 1666a des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind die Eltern persönlich 
anzuhören. 
(2) In sonstigen Kindschaftssachen hat das Gericht die Eltern anzuhören. Dies gilt nicht für einen 
Elternteil, dem die elterliche Sorge nicht zusteht, sofern von der Anhörung eine Aufklärung nicht 
erwartet werden kann. 
(3) Von der Anhörung darf nur aus schwerwiegenden Gründen abgesehen werden. 
(4) Unterbleibt die Anhörung allein wegen Gefahr im Verzug, ist sie unverzüglich nachzuholen. 
 
§ 161 Mitwirkung der Pflegeperson 
(1) Das Gericht kann in Verfahren, die die Person des Kindes betreffen, die Pflegeperson im Interesse 
des Kindes als 
Beteiligte hinzuziehen, wenn das Kind seit längerer Zeit in Familienpflege lebt. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn das Kind auf Grund einer Entscheidung nach § 1682 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs bei dem dort genannten Ehegatten, Lebenspartner oder Umgangsberechtigten lebt. 
(2) Die in Absatz 1 genannten Personen sind anzuhören, wenn das Kind seit längerer Zeit in 
Familienpflege lebt. 
 
§ 162 Mitwirkung des Jugendamts 
(1) Das Gericht hat in Verfahren, die die Person des Kindes betreffen, das Jugendamt anzuhören. 
Unterbleibt die Anhörung wegen Gefahr im Verzug, ist sie unverzüglich nachzuholen. 
(2) Das Jugendamt ist auf seinen Antrag an dem Verfahren zu beteiligen. 
(3) Dem Jugendamt sind alle Entscheidungen des Gerichts bekannt zu machen, zu denen es nach 
Absatz 1 Satz 1 zu hören war. Gegen den Beschluss steht dem Jugendamt die Beschwerde zu. 
 
§ 163 Fristsetzung bei schriftlicher Begutachtung; Inhalt des Gutachtenauftrags; 
Vernehmung des Kindes 
(1) Wird schriftliche Begutachtung angeordnet, setzt das Gericht dem Sachverständigen zugleich 
eine Frist, innerhalb derer er das Gutachten einzureichen hat. 
(2) Das Gericht kann in Verfahren, die die Person des Kindes betreffen, anordnen, dass der 
Sachverständige bei der Erstellung des Gutachtenauftrags auch auf die Herstellung des 
Einvernehmens zwischen den Beteiligten hinwirken soll. 
(3) Eine Vernehmung des Kindes als Zeuge findet nicht statt. 
 
§ 164 Bekanntgabe der Entscheidung an das Kind 



Die Entscheidung, gegen die das Kind das Beschwerderecht ausüben kann, ist dem Kind selbst 
bekannt zu machen, wenn es das 14. Lebensjahr vollendet hat und nicht geschäftsunfähig ist. Eine 
Begründung soll dem Kind nicht mitgeteilt werden, wenn Nachteile für dessen Entwicklung, 
Erziehung oder Gesundheit zu befürchten sind. § 38 Abs. 4 Nr. 2 ist nicht anzuwenden. 
 
§ 165 Vermittlungsverfahren 
(1) Macht ein Elternteil geltend, dass der andere Elternteil die Durchführung einer gerichtlichen 
Entscheidung oder eines gerichtlich gebilligten Vergleichs über den Umgang mit dem 
gemeinschaftlichen Kind vereitelt oder erschwert, vermittelt das Gericht auf Antrag eines Elternteils 
zwischen den Eltern. Das Gericht kann die Vermittlung ablehnen, wenn bereits ein 
Vermittlungsverfahren oder eine anschließende außergerichtliche Beratung erfolglos geblieben ist. 
(2) Das Gericht lädt die Eltern unverzüglich zu einem Vermittlungstermin. Zu diesem Termin ordnet 
das Gericht das persönliche Erscheinen der Eltern an. In der Ladung weist das Gericht darauf hin, 
welche Rechtsfolgen ein erfolgloses Vermittlungsverfahren nach Absatz 5 haben kann. In geeigneten 
Fällen lädt das Gericht auch das Jugendamt zu dem Termin. 
(3) In dem Termin erörtert das Gericht mit den Eltern, welche Folgen das Unterbleiben des Umgangs 
für das Wohl des Kindes haben kann. Es weist auf die Rechtsfolgen hin, die sich ergeben können, 
wenn der Umgang vereitelt oder erschwert wird, insbesondere darauf, dass Ordnungsmittel verhängt 
werden können oder die elterliche Sorge eingeschränkt 
oder entzogen werden kann. Es weist die Eltern auf die bestehenden Möglichkeiten der Beratung 
durch die Beratungsstellen und -dienste der Träger der Kinder- und Jugendhilfe hin. 
(4) Das Gericht soll darauf hinwirken, dass die Eltern Einvernehmen über die Ausübung des Umgangs 
erzielen. Kommt ein gerichtlich gebilligter Vergleich zustande, tritt dieser an die Stelle der bisherigen 
Regelung. Wird ein Einvernehmen nicht erzielt, sind die Streitpunkte im Vermerk festzuhalten. 
(5) Wird weder eine einvernehmliche Regelung des Umgangs noch Einvernehmen über eine 
nachfolgende Inanspruchnahme außergerichtlicher Beratung erreicht oder erscheint mindestens ein 
Elternteil in dem Vermittlungstermin nicht, stellt das Gericht durch nicht anfechtbaren Beschluss fest, 
dass das Vermittlungsverfahren erfolglos geblieben ist. In diesem Fall prüft das Gericht, ob 
Ordnungsmittel ergriffen, Änderungen der Umgangsregelung vorgenommen 
oder Maßnahmen in Bezug auf die Sorge ergriffen werden sollen. Wird ein entsprechendes 
Verfahren von Amts wegen oder auf einen binnen eines Monats gestellten Antrag eines Elternteils 
eingeleitet, werden die Kosten des Vermittlungsverfahrens als Teil der Kosten des anschließenden 
Verfahrens behandelt. 
 
§ 166 Abänderung und Überprüfung von Entscheidungen und 
gerichtlich gebilligten Vergleichen 
(1) Das Gericht ändert eine Entscheidung oder einen gerichtlich gebilligten Vergleich nach Maßgabe 
des § 1696 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 
(2) Eine länger dauernde kindesschutzrechtliche Maßnahme hat das Gericht in angemessenen 
Zeitabständen zu überprüfen. 
(3) Sieht das Gericht von einer Maßnahme nach den §§ 1666 bis 1667 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
ab, soll es seine Entscheidung in einem angemessenen Zeitabstand, in der Regel nach drei Monaten, 
überprüfen. 
 
§ 167 Anwendbare Vorschriften bei Unterbringung Minderjähriger 
(1) In Verfahren nach § 151 Nr. 6 sind die für Unterbringungssachen nach § 312 Nr. 1, in Verfahren 
nach § 151 Nr. 7 die für Unterbringungssachen nach § 312 Nr. 3 geltenden Vorschriften 
anzuwenden. An die Stelle des Verfahrenspflegers tritt der Verfahrensbeistand. 
(2) Ist für eine Kindschaftssache nach Absatz 1 ein anderes Gericht zuständig als dasjenige, bei dem 
eine Vormundschaft oder eine die Unterbringung erfassende Pflegschaft für den Minderjährigen 
eingeleitet ist, teilt dieses Gericht dem für das Verfahren nach Absatz 1 zuständigen Gericht die 
Anordnung und Aufhebung der Vormundschaft oder 
Pflegschaft, den Wegfall des Aufgabenbereichs Unterbringung und einen Wechsel in der Person des 
Vormunds oder Pflegers mit; das für das Verfahren nach Absatz 1 zuständige Gericht teilt dem 
anderen Gericht die Unterbringungsmaßnahme, ihre Änderung, Verlängerung und Aufhebung mit. 



(3) Der Betroffene ist ohne Rücksicht auf seine Geschäftsfähigkeit verfahrensfähig, wenn er das 14. 
Lebensjahr vollendet hat. 
(4) In den in Absatz 1 Satz 1 genannten Verfahren sind die Elternteile, denen die Personensorge 
zusteht, der gesetzliche Vertreter in persönlichen Angelegenheiten sowie die Pflegeeltern persönlich 
anzuhören. 
(5) Das Jugendamt hat die Eltern, den Vormund oder den Pfleger auf deren Wunsch bei der 
Zuführung zur Unterbringung zu unterstützen. 
(6) In Verfahren nach § 151 Nr. 6 und 7 soll der Sachverständige Arzt für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sein. In Verfahren nach § 151 Nr. 6 kann das Gutachten auch 
durch einen in Fragen der Heimerziehung ausgewiesenen Psychotherapeuten, Psychologen, 
Pädagogen oder Sozialpädagogen erstattet werden. 
 
§ 168 Beschluss über Zahlungen des Mündels 
(1) Das Gericht setzt durch Beschluss fest, wenn der Vormund, Gegenvormund oder Mündel die 
gerichtliche Festsetzung beantragt oder das Gericht sie für angemessen hält: 
1. Vorschuss, Ersatz von Aufwendungen, Aufwandsentschädigung, soweit der Vormund oder 
Gegenvormund sie aus der Staatskasse verlangen kann (§ 1835 Abs. 4 und § 1835a Abs. 3 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs) oder ihm nicht die Vermögenssorge übertragen wurde; 
2. eine dem Vormund oder Gegenvormund zu bewilligende Vergütung oder Abschlagszahlung 
(§1836 des Bürgerlichen Gesetzbuchs). 
Mit der Festsetzung bestimmt das Gericht Höhe und Zeitpunkt der Zahlungen, die der Mündel an die 
Staatskasse nach den §§ 1836c und 1836e des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu leisten hat. Es kann die 
Zahlungen gesondert festsetzen, wenn dies zweckmäßig ist. Erfolgt keine Festsetzung nach Satz 1 
und richten sich die in Satz 1 bezeichneten Ansprüche 
gegen die Staatskasse, gelten die Vorschriften über das Verfahren bei der Entschädigung von Zeugen 
hinsichtlich ihrer baren Auslagen sinngemäß. 
(2) In dem Antrag sollen die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Mündels dargestellt 
werden. § 118 Abs. 2 Satz 1 und 2 sowie § 120 Abs. 2 bis 4 Satz 1 und 2 der Zivilprozessordnung 
sind entsprechend anzuwenden. 
Steht nach der freien Überzeugung des Gerichts der Aufwand zur Ermittlung der persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Mündels außer Verhältnis zur Höhe des aus der Staatskasse zu 
begleichenden Anspruchs oder zur Höhe der voraussichtlich vom Mündel zu leistenden Zahlungen, 
kann das Gericht ohne weitere Prüfung den Anspruch 
festsetzen oder von einer Festsetzung der vom Mündel zu leistenden Zahlungen absehen. 
(3) Nach dem Tode des Mündels bestimmt das Gericht Höhe und Zeitpunkt der Zahlungen, die der 
Erbe des Mündels nach § 1836e des Bürgerlichen Gesetzbuchs an die Staatskasse zu leisten hat. Der 
Erbe ist verpflichtet, dem Gericht über den Bestand des Nachlasses Auskunft zu erteilen. Er hat dem 
Gericht auf Verlangen ein Verzeichnis der zur Erbschaft gehörenden Gegenstände vorzulegen und an 
Eides statt zu versichern, dass er nach bestem Wissen und 
Gewissen den Bestand so vollständig angegeben habe, als er dazu imstande sei. 
(4) Der Mündel ist zu hören, bevor nach Absatz 1 eine von ihm zu leistende Zahlung festgesetzt 
wird. Vor einer Entscheidung nach Absatz 3 ist der Erbe zu hören. 
(5) Auf die Pflegschaft sind die Absätze 1 bis 4 entsprechend anzuwenden. 
 
§ 168a Mitteilungspflichten des Standesamts 
(1) Wird dem Standesamt der Tod einer Person, die ein minderjähriges Kind hinterlassen hat, oder 
die Geburt eines Kindes nach dem Tod des Vaters oder das Auffinden eines Minderjährigen, dessen 
Familienstand nicht zu ermitteln ist, angezeigt, hat das Standesamt dies dem Familiengericht 
mitzuteilen. 
(2) Führen Eltern, die gemeinsam für ein Kind sorgeberechtigt sind, keinen Ehenamen und ist von 
ihnen binnen eines Monats nach der Geburt des Kindes der Geburtsname des Kindes nicht bestimmt 
worden, teilt das Standesamt dies dem Familiengericht mit. 
 
 
Verfahren in Abstammungssachen 



 
§ 173 Vertretung eines Kindes durch einen Beistand 
Wird das Kind durch das Jugendamt als Beistand vertreten, ist die Vertretung durch den 
sorgeberechtigten Elternteil ausgeschlossen. 
 
§ 176 Anhörung des Jugendamts 
(1) Das Gericht soll im Fall einer Anfechtung nach § 1600 Abs. 1 Nr. 2 und 5 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs sowie im Fall einer Anfechtung nach § 1600 Abs. 1 Nr. 4 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, wenn die Anfechtung durch den gesetzlichen Vertreter erfolgt, das Jugendamt 
anhören. Im Übrigen kann das Gericht das Jugendamt anhören, wenn ein Beteiligter minderjährig ist. 
(2) Das Gericht hat dem Jugendamt in den Fällen einer Anfechtung nach Absatz 1 Satz 1 sowie einer 
Anhörung nach Absatz 1 Satz 2 die Entscheidung mitzuteilen. Gegen den Beschluss steht dem 
Jugendamt die Beschwerde zu. 
 
 
Verfahren in Adoptionssachen 
 
§ 186 Adoptionssachen 
Adoptionssachen sind Verfahren, die 

 
1.  die Annahme als Kind, 

 
2.  die Ersetzung der Einwilligung zur Annahme als Kind, 

 
3.  die Aufhebung des Annahmeverhältnisses oder 

 
4.  die Befreiung vom Eheverbot des § 1308 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

betreffen. 
 
§ 189 Fachliche Äußerung einer Adoptionsvermittlungsstelle 
Wird ein Minderjähriger als Kind angenommen, hat das Gericht eine fachliche Äußerung der 
Adoptionsvermittlungsstelle, die das Kind vermittelt hat, einzuholen, ob das Kind und die Familie des 
Annehmenden für die Annahme geeignet sind. Ist keine Adoptionsvermittlungsstelle tätig geworden, 
ist eine fachliche Äußerung des Jugendamts oder einer Adoptionsvermittlungsstelle einzuholen. Die 
fachliche Äußerung ist kostenlos abzugeben. 
 
§ 191 Verfahrensbeistand 
Das Gericht hat einem minderjährigen Beteiligten in Adoptionssachen einen Verfahrensbeistand zu 
bestellen, sofern dies zur Wahrnehmung seiner Interessen erforderlich ist. § 158 Abs. 2 Nr. 1 sowie 
Abs. 3 bis 7 gilt entsprechend. 
 
§ 194 Anhörung des Jugendamts 
(1) In Adoptionssachen hat das Gericht das Jugendamt anzuhören, sofern der Anzunehmende oder 
Angenommene minderjährig ist. Dies gilt nicht, wenn das Jugendamt nach § 189 eine fachliche 
Äußerung abgegeben hat. 
(2) Das Gericht hat dem Jugendamt in den Fällen, in denen dieses angehört wurde oder eine 
fachliche Äußerung abgegeben hat, die Entscheidung mitzuteilen. Gegen den Beschluss steht dem 
Jugendamt die Beschwerde zu. 
Verfahren in Ehewohnungssachen und Haushaltssachen 
 
§ 204Beteiligte 
(1) In Ehewohnungssachen nach § 200 Abs. 1 Nr. 2 sind auch der Vermieter der Wohnung, der 
Grundstückseigentümer, der Dritte (§ 1568a Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) und Personen, 
mit denen die Ehegatten oder einer von ihnen hinsichtlich der Wohnung in Rechtsgemeinschaft 
stehen, zu beteiligen. 
(2) Das Jugendamt ist in Ehewohnungssachen auf seinen Antrag zu beteiligen, wenn Kinder im 
Haushalt der Ehegatten leben 
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§ 205 Anhörung des Jugendamts in Ehewohnungssachen 
(1) In Ehewohnungssachen soll das Gericht das Jugendamt anhören, wenn Kinder im Haushalt der 
Ehegatten leben. Unterbleibt die Anhörung allein wegen Gefahr im Verzug, ist sie unverzüglich 
nachzuholen. 
(2) Das Gericht hat in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 dem Jugendamt die Entscheidung 
mitzuteilen. Gegen den Beschluss steht dem Jugendamt die Beschwerde zu. 
 
 
 
Verfahren in Gewaltschutzsachen 
 
§ 212 Beteiligte 
In Verfahren nach § 2 des Gewaltschutzgesetzes ist das Jugendamt auf seinen Antrag zu beteiligen, 
wenn Kind in dem Haushalt lebt 
 
 
§ 213 Anhörung des Jugendamts 
(1) In Verfahren nach § 2 des Gewaltschutzgesetzes soll das Gericht das Jugendamt anhören, wenn 
Kinder in dem Haushalt leben. Unterbleibt die Anhörung allein wegen Gefahr im Verzug, ist sie 
unverzüglich nachzuholen. 
(2) Das Gericht hat in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 dem Jugendamt die Entscheidung 
mitzuteilen. Gegen den Beschluss steht dem Jugendamt die Beschwerde zu. 
 
 
Verfahren in Unterhaltssachen 
 
§ 231 Unterhaltssachen 
(1) Unterhaltssachen sind Verfahren, die 

 
1.  die durch Verwandtschaft begründete gesetzliche Unterhaltspflicht, 

 
2.  die durch Ehe begründete gesetzliche Unterhaltspflicht, 

 
3.  die Ansprüche nach § 1615l oder § 1615m des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

betreffen. 
(2) Unterhaltssachen sind auch Verfahren nach § 3 Abs. 2 Satz 3 des Bundeskindergeldgesetzes und 
§ 64 Abs. 2 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes. Die §§ 235 bis 245 sind nicht anzuwenden. 
 
 
§ 234 Vertretung eines Kindes durch einen Beistand 
Wird das Kind durch das Jugendamt als Beistand vertreten, ist die Vertretung durch den 
sorgeberechtigten Elternteil ausgeschlossen. 
 
 
§ 235 Verfahrensrechtliche Auskunftspflicht der Beteiligten 
(1) Das Gericht kann anordnen, dass der Antragsteller und der Antragsgegner Auskunft über ihre 
Einkünfte, ihr Vermögen und ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse erteilen sowie 
bestimmte Belege vorlegen, soweit dies für die Bemessung des Unterhalts von Bedeutung ist. Das 
Gericht kann anordnen, dass der Antragsteller und der Antragsgegner schriftlich versichern, dass die 
Auskunft wahrheitsgemäß und vollständig ist; die Versicherung kann nicht durch einen Vertreter 
erfolgen. Mit der Anordnung nach Satz 1 oder Satz 2 soll das Gericht eine angemessene Frist setzen. 
Zugleich hat es auf die Verpflichtung nach Absatz 3 und auf die nach den §§ 236 und 243 Satz 2 Nr. 
3 möglichen Folgen hinzuweisen. 
(2) Das Gericht hat nach Absatz 1 vorzugehen, wenn ein Beteiligter dies beantragt und der andere 
Beteiligte vor Beginn des Verfahrens einer nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts 
bestehenden Auskunftspflicht entgegen einer Aufforderung innerhalb angemessener Frist nicht 
nachgekommen ist. 
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(3) Antragsteller und Antragsgegner sind verpflichtet, dem Gericht ohne Aufforderung mitzuteilen, 
wenn sich während des Verfahrens Umstände, die Gegenstand der Anordnung nach Absatz 1 
waren, wesentlich verändert haben. 
(4) Die Anordnungen des Gerichts nach dieser Vorschrift sind nicht selbständig anfechtbar und nicht 
mit Zwangsmitteln durchsetzbar. 
 
 
§ 238 Abänderung gerichtlicher Entscheidungen 
(1) Enthält eine in der Hauptsache ergangene Endentscheidung des Gerichts eine Verpflichtung zu 
künftig fällig werdenden wiederkehrenden Leistungen, kann jeder Teil die Abänderung beantragen. 
Der Antrag ist zulässig, sofern der Antragsteller Tatsachen vorträgt, aus denen sich eine wesentliche 
Veränderung der der Entscheidung zugrunde liegenden tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse 
ergibt. 
(2) Der Antrag kann nur auf Gründe gestützt werden, die nach Schluss der Tatsachenverhandlung 
des vorausgegangenen Verfahrens entstanden sind und deren Geltendmachung durch Einspruch 
nicht möglich ist oder war. 
(3) Die Abänderung ist zulässig für die Zeit ab Rechtshängigkeit des Antrags. Ist der Antrag auf 
Erhöhung des Unterhalts gerichtet, ist er auch zulässig für die Zeit, für die nach den Vorschriften des 
bürgerlichen Rechts Unterhalt für die Vergangenheit verlangt werden kann. Ist der Antrag auf 
Herabsetzung des Unterhalts gerichtet, ist er auch zulässig für die Zeit ab dem Ersten des auf ein 
entsprechendes Auskunfts- oder Verzichtsverlangen des Antragstellers folgenden Monats. Für eine 
mehr als ein Jahr vor Rechtshängigkeit liegende Zeit kann eine Herabsetzung nicht verlangt werden. 
(4) Liegt eine wesentliche Veränderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse vor, ist die 
Entscheidung unter Wahrung ihrer Grundlagen anzupassen 
 
 
§ 239 Abänderung von Vergleichen und Urkunden 
(1) Enthält ein Vergleich nach § 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozessordnung oder eine vollstreckbare 
Urkunde eine Verpflichtung zu künftig fällig werdenden wiederkehrenden Leistungen, kann jeder 
Teil die Abänderung beantragen. Der Antrag ist zulässig, sofern der Antragsteller Tatsachen vorträgt, 
die die Abänderung rechtfertigen. 
(2) Die weiteren Voraussetzungen und der Umfang der Abänderung richten sich nach den 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts. 
246 
Besondere Vorschriften für die einstweilige Anordnung 
(1) Das Gericht kann durch einstweilige Anordnung abweichend von § 49 auf Antrag die 
Verpflichtung zur Zahlung von Unterhalt oder zur Zahlung eines Kostenvorschusses für ein 
gerichtliches Verfahren regeln. 
(2) Die Entscheidung ergeht auf Grund mündlicher Verhandlung, wenn dies zur Aufklärung des 
Sachverhalts oder für eine gütliche Beilegung des Verfahrens geboten erscheint. 
 
 
§ 247 Einstweilige Anordnung vor Geburt des Kindes 
(1) Im Wege der einstweiligen Anordnung kann bereits vor der Geburt des Kindes die Verpflichtung 
zur Zahlung des für die ersten drei Monate dem Kind zu gewährenden Unterhalts sowie des der 
Mutter nach § 1615l Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zustehenden Betrags geregelt werden. 
(2) Hinsichtlich des Unterhalts für das Kind kann der Antrag auch durch die Mutter gestellt werden. § 
1600d Abs. 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend. In den Fällen des Absatzes 1 
kann auch angeordnet werden, dass der Betrag zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der Geburt des 
Kindes zu hinterlegen ist. 
 
§ 248 Einstweilige Anordnung bei Feststellung der Vaterschaft 
(1) Ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, durch den ein Mann auf Zahlung von 
Unterhalt für ein Kind oder dessen Mutter in Anspruch genommen wird, ist, wenn die Vaterschaft 
des Mannes nach § 1592 Nr. 1 und 2 oder § 1593 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht besteht, nur 
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zulässig, wenn ein Verfahren auf Feststellung der Vaterschaft nach § 1600d des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs anhängig ist. 
(2) Im Fall des Absatzes 1 ist das Gericht zuständig, bei dem das Verfahren auf Feststellung der 
Vaterschaft im ersten Rechtszug anhängig ist; während der Anhängigkeit beim Beschwerdegericht ist 
dieses zuständig. 
(3) § 1600d Abs. 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend. 
(4) Das Gericht kann auch anordnen, dass der Mann für den Unterhalt Sicherheit in bestimmter Höhe 
zu leisten hat. 
(5) Die einstweilige Anordnung tritt auch außer Kraft, wenn der Antrag auf Feststellung der 
Vaterschaft zurückgenommen oder rechtskräftig zurückgewiesen worden ist. In diesem Fall hat 
derjenige, der die einstweilige Anordnung erwirkt hat, dem Mann den Schaden zu ersetzen, der ihm 
aus der Vollziehung der einstweiligen Anordnung entstanden ist. 
 
 
 

Änderungen im SGB VIII und im BGB zum 01.09.2009 

§ 50 SGB VIII - Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten 

(1) Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die 
Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Es hat in folgenden Verfahren nach dem Gesetz 
über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
mitzuwirken: 
1. Kindschaftssachen (§ 162 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), 
2. Abstammungssachen (§ 176 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), 
3. Adoptionssachen (§ 188 Abs. 2, §§ 189, 194, 195 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), 
4. Ehewohnungssachen (§ 204 Abs. 2, § 205 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) und 
5. Gewaltschutzsachen (§§ 212, 213 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit). 
(2) Das Jugendamt unterrichtet insbesondere über angebotene und erbrachte Leistungen, bringt 
erzieherische und soziale Gesichtspunkte zur Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen ein und 
weist auf weitere Möglichkeiten der Hilfe hin. In Kindschaftssachen informiert das Jugendamt das 
Familiengericht in dem Termin nach § 155 Abs. 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit über den Stand des Beratungsprozesses. 

§ 1684 BGB - Umgang des Kindes mit den Eltern 

(1) Das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil; jeder Elternteil ist zum Umgang mit 
dem Kind verpflichtet und berechtigt.  
(2) Die Eltern haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen 
Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert. Entsprechendes gilt, wenn sich das Kind in der 
Obhut einer anderen Person befindet.  
(3) Das Familiengericht kann über den Umfang des Umgangsrechts entscheiden und seine 
Ausübung, auch gegenüber Dritten, näher regeln. Es kann die Beteiligten durch Anordnungen zur 
Erfüllung der in Absatz 2 geregelten Pflicht anhalten. Wird die Pflicht nach Absatz 2 dauerhaft oder 
wiederholt erheblich verletzt, kann das Familiengericht auch eine Pflegschaft für die Durchführung 
des Umgangs anordnen (Umgangspflegschaft). Die Umgangspflegschaft umfasst das Recht, die 
Herausgabe des Kindes zur Durchführung des Umgangs zu verlangen und für die Dauer des 
Umgangs dessen Aufenthalt zu bestimmen. Die Anordnung ist zu befristen. Für den Ersatz von 
Aufwendungen und die Vergütung des Umgangspflegers gilt 
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§ 277 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 
(4) Das Familiengericht kann das Umgangsrecht oder den Vollzug früherer Entscheidungen über das 
Umgangsrecht einschränken oder ausschließen, soweit dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. 
Eine Entscheidung, die das Umgangsrecht oder seinen Vollzug für längere Zeit oder auf Dauer 
einschränkt oder ausschließt, kann nur ergehen, wenn andernfalls das Wohl des Kindes gefährdet 
wäre. Das Familiengericht kann insbesondere anordnen, dass der Umgang nur stattfinden darf, 
wenn ein mitwirkungsbereiter Dritter anwesend ist. Dritter kann auch ein Träger der Jugendhilfe 
oder ein Verein sein; dieser bestimmt dann jeweils, welche Einzelperson die Aufgabe wahrnimmt. 
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